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Platzordnung der Tennisgesellschaft Rheinau e.V. 

Platzordnung 

1. Spielberechtigung  

a) Die Plätze sind ausschließlich über das elektronische Platzbelegungssystem zu buchen. 
Eine Buchungsstation sowie eine Bedienungsanleitung befinden sich im Vorraum zu dem 
Umkleiden. 

b) Alle aktiven Mitglieder sind berechtigt die Tennisplätze nach Verfügbarkeit innerhalb des 
Platzbelegungssystems zu benutzen. 

c) Gäste (Nichtmitglieder) können gemeinsam mit einem Mitglied die Plätze für einen 
Gastspielbeitrag von EUR 8,- (Einzel) bzw. EUR 4,- (Doppel) je Stunde nutzen. Jugendliche 
bis 18 Jahre zahlen den halben Gastbeitrag. 

d) Ein Verstoß gegen die Gastspielregelung wird mit einem zusätzlichen Strafgeld  
i.H.v. EUR 50,- geahndet. 

e) Das Mitglied haftet für den Gastbeitrag, das etwaige Strafgeld sowie für die vom 
Gastspieler verursachten Schäden zum Nachteil der TGR. 

f) Jedes Vorstandsmitglied sowie der Clubtrainer sind zur Durchsetzung der Platzordnung 
berechtigt. 

2. Spielzeit 

Die Spielzeit umfasst auch die Platzpflege und beträgt für ein Einzel 60 Minuten, für ein 
Doppel 90 Minuten. 

3. Schuhe 

Die Spieler müssen auf dem Platz Tennisschuhe mit für Sandplatz geeignetem Sohlenprofil 
tragen (nicht geeignet sind z.B. Freizeit- oder Joggingschuhe). 

4. Platzpflege 

Vor dem Spielbeginn ist der Platz, soweit erforderlich, zu wässern. Nach dem Spiel ist der 
Platz abzuziehen und die gesamten Linien zu fegen. Abends haben die letzten Benutzer 
den Platz nach dem Spiel reichlich zu bewässern. Linienbesen und Abziehnetze sind nach 
Benutzung wieder ordnungsgemäß aufzuhängen.  

5. Dienstleistungen 

Das Erbringen von Dienstleistungen jeglicher Art (z.B. Trainerstunden, Fitnesskurse, etc.) 
bedarf der Genehmigung durch den Vorstand. Ansprechpartner ist der Sportwart. 

6. Verhalten auf der Anlage  

a) Die Vereinsanlage ist unbeschädigt und sauber zu halten. Bei vorsätzlichen und grob 
fahrlässigen Beschädigungen wird der Verein Schadensersatzansprüche geltend machen. 

b) Störungen anderer Mitglieder sind zu unterlassen. 
c) Hunde sind an der Leine zu halten. 


